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Allgemein 

 Die CSD-Demonstration (Demo) ist eine politische Demonstration im Sinne des 
Versammlungsgesetzes. Die Teilnahme an der Demo erfolgt auf eigenes Risiko. Eine 
Haftung des CSD Minden/Queerpoint für Personen- oder Sachschäden ist 
ausgeschlossen. Die teilnehmenden Gruppen / Initiativen / Vereine / Unternehmen 
stellen sicher, dass der Charakter der politischen Demonstration erhalten bleibt. Der CSD 
Minden/Queerpoint ist Ausrichter im Sinne des Versammlungsrechts und kann den 
Antrag zur Teilnahme ablehnen oder ggfs. Teilnehmer von der Demo (auch kurzfristig) 
ausschließen. Die Demoleitung und Veranstaltungsleitung tragen die Verantwortung und 
beachten hierbei insbesondere die ausgewogene Zusammensetzung der Demo, um den 
Charakter einer Demonstration zu gewährleisten. Sie behalten sich das Recht vor, die 
Abfolge innerhalb der Demo im Vorfeld festzulegen oder dies während der 
Demonstration zu verändern. 

    Die Platzierung der einzelnen Fahrzeuge / Fußgruppen werden im Vorfeld von der 
Veranstaltungsleitung festgelegt. Wünsche für die Platzierung können gerne bis 
zum Anmeldeschluss geäußert werden. 

 Die Aufstellung der Fußgruppen und Wagen/Fahrzeuge im Aufstellungsbereich erfolgt 
nach Anweisung der Demoleitung und der von ihm bestimmten Demo-Ordner_innen. 
Eine nachträgliche Änderung ist nicht möglich, da diese Information an den 
Sicherheitsdienst und die Behörden zu deren Planung weitergegeben wird. Zusätzliche 
Versicherungen werden empfohlen (Haftpflicht). 

1.  Anmeldung 

 Die Teilnahme mit einem Fahrzeug oder im Block/ Fußgruppen muss schriftlich per 
Anmeldeformular beim Veranstalter (CSD Minden/Queerpoint) erfolgen und wird von 
diesem ebenso schriftlich bestätigt. Nur dann ist eine Teilnahme möglich. Das 
Fahrzeugkennzeichen muss zwecks Anmeldung bei der Polizeibehörde/Ordnungsamt 
der Demoleitung bis zum Anmeldeschluss mitgeteilt werden. Ausnahmen bedürfen 
ausdrücklich der schriftlichen Bestätigung der Demoleitung/Veranstaltungsleitung.  

 

Anmeldeschluss: 05. August 2024 

 

Teilnahmebedingungen 
für die Teilnahme an der Demonstration  

zum CSD Minden am 17.08.2024 
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2.  Teilnahme 

Das Fahrzeug muss mit der Demonstration in Zusammenhang stehen und darf keinen 
gewerblichen Charakter (z.B. Verkauf von Waren oder Getränken) haben. Werbung 
durch kommerzielle Anbieter ist nur mit der 30/70 Regelung gestattet (d.h. maximal 30 
Prozent der plakatierten Fläche am Fahrzeug darf Werbung sein, der Rest Motto, Logo 
des CSD Minden, Forderungen o.ä. bei Überschreitung droht Ausschluss von der 
Demonstration). Merchandising ist, während der Dem ist nicht gestattet! 

3. Gebühren 

 Die Teilnahmegebühren für Blöcke (Fußgruppen, Personen, Fahrräder etc.) bzw. 
Fahrzeuge sind laut Tabelle im Anmeldeformular gültig.  

    Die Zahlung erfolgt durch Überweisung bis spätestens 13. August 2024 unter Angabe 
des Wagenanmelders. Eine Barzahlung ist NICHT möglich. Ebenfalls ist eine 
Rückerstattung bei Ausschluss oder Absage NICHT möglich. 

4. Teilnahmebedingungen der Fahrzeuge am Demo-Tag 

 Jeder Wagen muss eine hauptverantwortliche Person als Wagenleiter_in bestimmen. 
Er/Sie muss jederzeit während der Demonstration über Handy erreichbar sein. Der/die 
Wagenleiter_in ist verantwortlich für die Sicherheit des gesamten Wagens, sowie der 
Bereiche rund um den Wagen während der gesamten Demonstration. Sie ist von der 
Aufstellung bis zum Ende der Demo Ansprechpartner_in für die Demoleitung und muss 
bei auftretenden Problemen umgehend die Demoleitung oder einen von ihm 
eingesetzten Ordner informieren. Bei der Anmeldung müssen Namen des/der 
Wagenleiter_in und Handynummern angegeben werden. 

4.1 Die Aufstellung der Fahrzeuge erfolgt ab 11.30 Uhr am Startpunkt Kanzlers 
Weide Minden. Während des Aufstellens ist Musik nicht gestattet. Der Soundcheck 
ist in der Zeit von 12:00-12:30 Uhr erlaubt. 

4.2. Die Einweisung für die Wagenleiter_in erfolgt durch die Demoleitung am 
Demo-Tag 17.08.2024 - Uhrzeit und Ort wird nach Anmeldung bekannt gegeben. 
Die Anwesenheit wird festgehalten und überprüft. Bei Abwesenheit kann der Anmelder 
von der Teilnahme ausgeschlossen werden. Die Demoleitung kann die Einweisung auch 
durch von ihm beauftragte Personen durchführen lassen. 

4.3. Die Einweisung für die Fahrzeugführer_innen und die Ordner_innen der 
Fahrzeuge erfolgt durch die Demoleitung am Demo-Tag. Die Anwesenheit wird 
festgehalten und überprüft. Bei Abwesenheit kann der Anmelder von der Teilnahme 
ausgeschlossen werden. Die Demoleitung kann die Einweisung auch durch von ihm 
beauftragte Personen durchführen lassen. 
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4.4. Die Demoleitung startet die Demonstration. Die geplante Startzeit ist 13:00 Uhr. 

4.5. An jedem teilnehmenden Fahrzeug ist die Startnummer (diese erhalten Sie vom der 
Demoleitung) gut sichtbar anzubringen. Zusätzlich muss das Logo des CSD Minden und 
eine diesjährige Forderung oder das Motto des CSD Minden für den   Kreis Minden-
Lübbecke zu sehen bzw. zu lesen sein. Diesbezüglich gilt eine Mindestfläche von DIN A4 
bzw. DIN A3 (je nach Fahrzeug). 

Andere Vereinbarungen bedürfen ausdrücklich der vorherigen schriftlichen Zustimmung 
der Demoleitung/Veranstaltungsleitung. Der Wagen muss dem CSD-Charakter 
entsprechen und das Motto widerspiegeln. 

4.6. Fahrzeuge sind während der Demo durch Ordner zu sichern.                              
Dabei gelten die folgenden Regelungen: 

• Fahrzeuge ohne Anhänger bis 3,5t sind mit insg. 2 Ordnern zu sichern. 

• Fahrzeuge von 3,5t bis 7,5t und Fahrzeuge mit Anhänger müssen vorn und hinten 
von jeweils 2 Ordnern ständig mit einem Handlauf-/Absperrseil gesichert werden.  

Andere Vereinbarungen bedürfen ausdrücklich der vorherigen schriftlichen Zustimmung 
der Demoleitung.  

4.7. Die Ordner sind eindeutig und selbstständig durch eine Armbinde mit der Aufschrift 
„ORDNER*IN“ (Schwarz auf Weiß) als solche kenntlich zu machen. 

4.8. Für die Fahrzeugführer besteht ein prinzipielles Alkohol- und Drogenverbot. Der 
Fahrzeugführer muss im Besitz eines gültigen Führerscheins für das zu führende 
Fahrzeug sein. 

4.9. Die Fahrzeugordner müssen während der Demo ständig am Fahrzeug sein und 
dürfen nicht unter Alkohol- oder Drogeneinwirkung stehen. 

4.10. Das Auf- und Absteigen, das Stehen auf einer Laderampe und Besteigen der 
Geländer, während ein Fahrzeug in Bewegung ist, ist nicht gestattet. Die Wagenordner 
haben besonders darauf zu achten. Das Nichtbefolgen ist unverzüglich der Demoleitung 
zu melden. 

4.11. Im Falle einer Kundgebung ist die Musik einzustellen und eine Ansprache (wenn 
technisch möglich) über die Musikanlage abzuspielen. Diese Ansprache wird vom CSD 
Minden als Medium (MP3/MP4) zur Verfügung gestellt und der Zeitpunkt der Ansprache 
im Vorfeld abgesprochen. 

4.12. Der anfallende Müll soll so gering wie möglich gehalten werden. Für die Entsorgung 
sind die einzelnen Wagen verantwortlich (z.B. durch ausreichendes Mitführen von 
Müllbehältern). Um Müll zu vermeiden, sind Wurfmittel wie Flyer, Giveaways etc. nicht 
gestattet. 
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Am Zielpunkt wird der Müll von den Teilnehmer_in selbstständig an der dafür 
ausgewiesenen Stelle gebracht oder mitgenommen. Bei Verstoß, kann ein 
Strafgeld in Höhe bis 2.500,- € ausgesprochen werden. 

Im Interesse der Sicherheit aller Demoteilnehmer*innen und Besucher*innen, werden 
Fahrzeuge, bei denen die Bedingungen nicht eingehalten werden, von der Demo 
ausgeschlossen. Die Sicherheit der einzelnen Fahrzeuge wird vor Beginn der Demo von 
der Demoleitung oder dessen Beauftragten überprüft. 

4.13. Die Demoleitung/Veranstaltungsleitung und dessen Beauftragten Personen des 
CSD Minden ist zu jeder Zeit Zutritt zu/auf den Fahrzeugen zu gewährleisten. 

5. Fußgruppen 

Für Fußgruppen gelten die Regelungen analog entsprechend. Mindestens ein 
Teilnehmer der Gruppe muss über ein Handy verfügen, um bei Problemen umgehend die 
Demoleitung informieren zu können. Bei der Anmeldung müssen Namen dieses 
Teilnehmers und Handynummern angegeben werden. 

6. Ende der Demo 

Sobald alle Teilnehmenden der Demo, sowie Fahrzeuge den Endpunkt der Demo 
erreicht haben, ist die Musik auszuschalten. Für alle Fahrzeuge gilt ab dem Ende der 
Demo bzw. ab dem Zeitpunkt, an dem sie die Demo verlassen, wieder die StVO. 

7. Strafgeld 

 Wird gegen die Teilnahmebedingungen zur Demonstration 2024 des CSD Minden 
verstoßen, so kann ein Strafgeld in Höhe bis 2.500,00 Euro ausgesprochen werden. 

8. Verarbeitung personenbezogener Daten 

 Mit der Zustimmung zur Demoordnung erteilen der/die Anmelder_in und der/die 
Wagenleiter_in die Einwilligung zur Speicherung und Verarbeitung seiner persönlichen 
Daten, soweit dies im Zusammenhang mit der Durchführung der Demonstration steht. 
Die Weitergabe dieser Daten an Dritte wird ausgeschlossen. Für den/die Anmelder_in 
und den/die Wagenleiter_in besteht die Möglichkeit, Auskunft über die gespeicherten 
Daten zu verlangen. 

 

__________________________   __________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Anmelder_in 
 

 

__________________________   __________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Wagenleiter_in 


